


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Arbeiten von Stapelbehältern (z. B. Gitterboxen)

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahr durch herabfallende Gegenstände oder herabfallendes Lagergut
· Gefahr des Umstürzens der Lagereinrichtung bzw. von Gitterbox-Stapeln
· Verletzungsgefahr durch Stoß- und Quetschstellen
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	 
 Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen
Handschutz: Bei Arbeiten an scharfen Kanten geeignete Arbeitshandschuhe tragen!
Verhaltensweise:
· Nur unbeschädigte Stapelboxen zum Aufstapeln verwenden.
· Gitterboxen und Lagereinrichtungen müssen so aufgestellt sein, dass sie nicht umstürzen können.
· Die Betriebssicherheit muss in jedem Betriebszustand gegeben sein.
· Die zulässigen Nutzlasten, Auflasten und Stapelhöhen (Herstellerangaben) dürfen nicht überschritten werden.
· Gitterboxen nicht über die Außenmaße hinaus beladen.
· Gitterboxen nur auf ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund aufstellen.
· Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Ladegut nicht verrutschen kann.
· Bei Stapelhöhen von mehr als 1,80m Gabelstapler mit Fahrerschutzdach verwenden.
· Beim Be- und Entladen dürfen sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
· Die Verkehrswege sind freizuhalten und dürfen nicht zur Lagerung benutzt werden.
· Schwere Gegenstände unten, leichte Gegenstände oben einlagern.
· Beim Auf- und Abstapeln von Gitterboxen maximal eine Gitterbox je Vorgang verfahren.
· Beim Verfahren eines Stapelbehälters ist auf eine angepasste Fahrweise zu achten.
· Die Betriebsanweisungen der verwendeten Flurförderzeuge (z. B. Gabelstapler, Handhubwagen) sind zu beachten.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Beschädigte Gitterboxen sind sofort auszusondern und dürfen nicht mehr zum Aufstapeln 
verwendet werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Sichtprüfung der Gitterboxen vor der Befüllung durchführen und dokumentieren.
· Instandsetzung nur durch Fachpersonal


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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